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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

Autonome Zollkontingente der Europäischen Union müssen für Waren eingerichtet werden, 
deren Produktion innerhalb der Europäischen Union zur Deckung des Bedarfs der 
Verarbeitungsindustrien der Europäischen Union im laufenden Kontingentszeitraum nicht 
ausreicht. Auf Antrag mehrerer Mitgliedstaaten haben die Kommissionsdienststellen in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungssachverständigen geprüft, inwieweit die 
Eröffnung autonomer Zollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
gewerbliche Waren zweckmäßig ist. 

Am 22. Dezember 2009 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 7/2010 zur Eröffnung und 
Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und gewerbliche Waren erlassen, um den Bedarf der EU an diesen Waren unter 
möglichst günstigen Bedingungen decken zu können. Die zahlreichen Änderungen dieser 
Verordnung erfordern es auch im Sinne der von der Kommission angestrebten Transparenz, 
dass die Verordnung durch diesen Vorschlag ersetzt wird. 

Zu diesem Zweck sollten autonome Kontingente der Europäischen Union zum Nullsatz oder 
zu ermäßigten Zollsätzen mit angemessenen Mengen eröffnet werden, ohne den Markt für 
diese Waren zu stören. Die Diskussionen in den Sitzungen der Gruppe „Wirtschaftliche 
Tariffragen“ haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, Zollkontingente für die unter 
den Verordnungsvorschlag fallenden Waren zu eröffnen, ohne dass dies den Markt für diese 
Waren stört. 

Der Vorschlag steht mit der EU-Politik in den Bereichen Landwirtschaft, Handel, 
Unternehmen, Entwicklung und Außenbeziehungen im Einklang. Er geht nicht zu Lasten von 
Ländern, mit denen die EU präferenzielle Handelsabkommen geschlossen hat (APS, AKP-
Regelung, Beitrittsländer und potenzielle Beitrittsländer). 

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN DER INTERESSIERTEN KREISE 
UND DER FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Die Gruppe „Wirtschaftliche Tariffragen“, in der die betreffenden Wirtschaftszweige aller 
Mitgliedstaaten vertreten sind, wurde konsultiert. Alle genannten Kontingente entsprechen der 
bei den Erörterungen innerhalb der Gruppe erzielten Einigung. 

Es gab keine Hinweise auf gravierende Risiken mit irreversiblen Folgen. 

Dieser Vorschlag wird nach einem dienststellenübergreifenden Konsultationsverfahren 
vorgelegt und nach seiner Annahme durch den Rat veröffentlicht. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES VORSCHLAGS 

Rechtsgrundlage für diese Verordnung des Rates zur Eröffnung und Verwaltung autonomer 
Zollkontingente der Europäischen Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
gewerbliche Waren ist Artikel 31 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
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(AEUV). Nach Artikel 31 AEUV legt der Rat auf Vorschlag der Kommission autonome 
Zollkontingente mit qualifizierter Mehrheit fest. 

Der Vorschlag fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Daher findet das 
Subsidiaritätsprinzip keine Anwendung. 

Das Maßnahmenpaket steht mit den Grundsätzen zur Vereinfachung der Verfahren für im 
Außenhandel tätige Unternehmen und der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2011 zu 
den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten (ABl. C 363 vom 13.12.2011, S. 6) 
im Einklang. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT  

Nicht vereinnahmte Zölle in Höhe von insgesamt - 64 900 000 EUR. 
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2013/0383 (NLE) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren und zur Aufhebung der 

Verordnung (EU) Nr. 7/2010  

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 31, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Produktion innerhalb der Europäischen Union wird bei bestimmten 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und gewerblichen Waren zur Deckung des Bedarfs 
der Verarbeitungsindustrien der Europäischen Union nicht ausreichen. Aus diesem 
Grund hängt die Versorgung mit diesen Waren in erheblichem Maße von 
Drittlandeinfuhren ab. Der dringendste Bedarf der Europäischen Union an diesen 
Waren sollte unverzüglich zu den günstigsten Bedingungen gedeckt werden. Zu 
diesem Zweck sind EU-Zollkontingente zu Präferenzzollsätzen zu eröffnen und die 
Mengen so festzulegen, dass das Gleichgewicht der Märkte bei diesen Waren sowie 
die Aufnahme und die Entwicklung der EU-Produktion nicht gefährdet werden. 

(2) Es ist sicherzustellen, dass alle EU-Einführer gleichen, kontinuierlichen Zugang zu 
diesen Kontingenten haben und dass die vorgesehenen Kontingentszollsätze 
fortlaufend auf sämtliche Einfuhren der betreffenden Waren in alle Mitgliedstaaten bis 
zur Ausschöpfung der Kontingente angewendet werden. 

(3) In der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission1 wurden die Regeln für die 
Verwaltung der Zollkontingente in der Reihenfolge der Annahme der Anmeldungen 
zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr festgelegt, wobei der gleiche, 
kontinuierliche Zugang zu den Kontingenten und die fortlaufende Anwendung der 
Zollsätze gewährleistet werden. Die mit der vorliegenden Verordnung eröffneten 
Zollkontingente sollten daher von der Kommission und den Mitgliedstaaten 
entsprechend dieser Regeln verwaltet werden.  

(4) Die Kontingentsmengen werden in den meisten Fällen in Tonnen angegeben. Bei 
bestimmten Erzeugnissen, für die ein autonomes Zollkontingent eröffnet wird, wird 
die Kontingentsmenge in einer anderen Maßeinheit angegeben. Wird für diese 

                                                 
1 Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu 

der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. 
L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 
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Erzeugnisse in der Kombinierten Nomenklatur gemäß Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates2 keine besondere Maßeinheit angegeben, kann 
bezüglich der verwendeten Maßeinheit Unsicherheit bestehen. Aus Gründen der 
Klarheit und im Interesse einer besseren Kontingentsverwaltung ist daher bei 
Inanspruchnahme der genannten autonomen Zollkontingente die genaue Menge der 
Einfuhrwaren in der Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 
in der Kontingentsmaßeinheit einzutragen, die für diese Erzeugnisse im Anhang dieser 
Verordnung genannt ist. 

(5) Die Verordnung des Rates (EU) Nr. 7/20103 wurde mehrfach geändert. Im Interesse 
der Transparenz und um den Wirtschaftsbeteiligten die Verfolgung der Waren zu 
erleichtern, die autonomen Zollkontingenten unterliegen, wird es als sinnvoll erachtet, 
die Verordnung (EU) Nr. 7/2010 vollständig zu ersetzen.  

(6) Im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist es notwendig und 
angezeigt, zur Verwirklichung des grundlegenden Ziels der Förderung des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern Vorschriften festzulegen, um die 
Wirtschaftsinteressen der Wirtschaftsbeteiligten in der Europäischen Union ins 
Gleichgewicht zu bringen, ohne die WTO-Liste der EU zu ändern. Diese Verordnung 
geht nicht über das zur Erreichung der Ziele gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags 
über die Europäische Union erforderliche Maß hinaus. 

(7) Da die Zollkontingente mit Wirkung vom 1. Januar 2014 gelten müssen, sollte diese 
Verordnung ab demselben Zeitpunkt gelten und unverzüglich in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die im Anhang aufgeführten Erzeugnisse werden autonome Zollkontingente der Union 
eröffnet, bei denen in den dort angegebenen Zeiträumen in Höhe der dort angegebenen 
Mengen und Zollsätze die autonomen Gemeinsamen Zolltarife ausgesetzt werden. 

Artikel 2 

Die in Artikel 1 genannten Zollkontingente werden von der Kommission gemäß Artikel 308a, 
308b und 308c der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 verwaltet. 

Artikel 3 

Wird eine Anmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr für ein in der 
vorliegenden Verordnung genanntes Erzeugnis, für das die Kontingentsmenge in einer 
anderen Maßeinheit als dem Gewicht in Tonnen oder Kilogramm und dem Wert angegeben 
ist, vorgelegt, so ist bei Erzeugnissen, für die in der Kombinierten Nomenklatur gemäß 

                                                 
2 Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische 

Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1). 
3 Verordnung (EU) Nr. 7/2010 des Rates vom 22. Dezember 2009 zur Eröffnung und Verwaltung 

autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche 
Waren (ABl. L 3 vom 7.1.2010, S. 1). 
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Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 keine besondere Maßeinheit angegeben ist, die 
genaue Menge der Einfuhrwaren in „Feld Nr. 41: Besondere Maßeinheit“ dieser Anmeldung 
in der Kontingentsmaßeinheit einzutragen, die für diese Erzeugnisse im Anhang der 
vorliegenden Verordnung genannt ist. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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FINANZBOGEN ZU VORSCHLÄGEN FÜR RECHTSAKTE, DEREN 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN SICH AUF DIE EINNAHMEN BESCHRÄNKEN 

1. BEZEICHNUNG DES VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTS: 

Verordnung des Rates zur Eröffnung und Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union 
für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche Waren und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 7/2010.  

2. HAUSHALTSLINIEN 

Kapitel und Artikel: Kapitel 12 Artikel 120 

Für das Jahr 2014 veranschlagter Betrag: 
18 086 400 000 EUR (Haushaltsplanentwurf 2014) 

3. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

 Der Vorschlag hat keine finanziellen Auswirkungen. 

X Der Vorschlag wirkt sich nicht auf die Ausgaben, sondern ausschließlich auf die 
Einnahmen aus. Daraus ergibt sich Folgendes: 

in Mio. EUR (1 Dezimalstelle) 

Haushalts-
linie 

Einnahmen4 Zwölfmonats-
zeitraum, 

gerechnet ab dem 
T.M.JJJJ 

[Jahr: 2014] 

Artikel 120 Auswirkungen auf die 
Eigenmittel 

1.1.2014 - 64,9 

in Mio. EUR (1 Dezimalstelle) 

Der Gesamtbetrag der im Jahr 2014 aufgrund der autonomen Zollkontingente dieses 
Verordnungsvorschlags nicht vereinnahmten Zölle wird mit 86,5 Mio. EUR veranschlagt.  

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen werden die Auswirkungen dieser 
Verordnung auf die Eigenmittelverluste im Zeitraum ab 1.1.2014 mit 86,5 Mio. EUR 
(Bruttobetrag einschließlich Erhebungskosten) x 0,75 = 64,9 Mio. EUR/Jahr veranschlagt. 

 

                                                 
4 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Agrarzölle, Zuckerabgaben, Zölle) sind die Beträge netto, d. h. 

abzüglich 25 % für Erhebungskosten, anzugeben.  
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4. BETRUGSBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN 

Die Überwachung der besonderen Verwendung bestimmter unter diese Verordnung des Rates 
fallender Waren erfolgt nach den Artikeln 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 
der Kommission.  




